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ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Vilimsky 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Aufenthaltsverbot 
 
Das Fremdenpolizeigesetz 2005 normiert: 
„Voraussetzungen für das Aufenthaltsverbot 
§ 60. (1) Gegen einen Fremden kann ein Aufenthaltsverbot erlassen werden, wenn 
auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass sein Aufenthalt 
1. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet oder 
2. anderen im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwider-
läuft. 
(2) Als bestimmte Tatsache im Sinn des Abs. 1 hat insbesondere zu gelten, wenn ein 
Fremder 
1. von einem inländischen Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Monaten, zu einer teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe, zu einer be-
dingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder mehr als 
einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhender strafbarer Handlun-
gen rechtskräftig verurteilt worden ist; 
2. mehr als einmal wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 159, i.V.m. § 26 Abs. 3 des Führer-
scheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, gemäß § 99 Abs. 1, 1a, 1b oder 2 
StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeord-
nung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein bewilligungspflichtiges, gebun-
denes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des SPG, oder gemäß den §§ 9 oder 14 
in Verbindung mit § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder mehr 
als einmal wegen einer schwerwiegenden Übertretung dieses Bundesgesetzes, des 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Grenzkontrollgesetzes, des Meldege-
setzes, des Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des Ausländerbeschäftigungs-
gesetzes rechtskräftig bestraft worden ist; 
3. im Inland wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen, mit Ausnahme einer 
Finanzordnungswidrigkeit, oder wegen vorsätzlich begangener Zuwiderhandlungen 
gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist; 
4. im Inland wegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die Vorschriften, 
mit denen die Prostitution geregelt ist, rechtskräftig bestraft oder im In- oder Ausland 
wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 
5. Schlepperei begangen oder an ihr mitgewirkt hat; 
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6. gegenüber einer österreichischen Behörde oder ihren Organen unrichtige An-
gaben über seine Person, seine persönlichen Verhältnisse, den Zweck oder die be-
absichtigte Dauer seines Aufenthaltes gemacht hat, um sich die Einreise- oder die 
Aufenthaltsberechtigung zu verschaffen; 
7. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag, es sei 
denn, er wäre rechtmäßig zur Arbeitsaufnahme eingereist und innerhalb des letzten 
Jahres im Inland mehr als sechs Monate einer erlaubten Erwerbstätigkeit nachge-
gangen; 
8. von einem Organ der Abgabenbehörde nach Maßgabe der Bestimmungen 
des AVOG, der regionalen Geschäftsstelle oder der Landesgeschäftsstelle des Ar-
beitsmarktservice bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem Ausländer-
beschäftigungsgesetz nicht ausüben hätte dürfen; 
9. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat 
und sich für die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb 
oder die Aufrechterhaltung eines gemeinschaftsrechtlichen Aufenthaltsrechts, für den 
Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen 
Arbeitsmarkt oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese 
Ehe oder eingetragene Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder einge-
tragenen Partner ein gemeinsames Familienleben im Sinn des Art. 8 EMRK nicht 
geführt hat; 
10. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung ei-
nes Aufenthaltstitels, der Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines gemeinschafts-
rechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, 
der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeen-
dender Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an 
Kindes statt war, jedoch das Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern 
getäuscht hat; 
11. binnen der Frist nach § 73 Abs. 1 ohne die besondere Bewilligung wieder ein-
gereist ist; 
12. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme rechtfertigt, dass er einer kri-
minellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b 
StGB) angehört oder angehört hat; 
13. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme rechtfertigt, dass er durch sein 
Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch 
den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Auf-
reizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder 
14. öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein Ver-
brechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder da-
für wirbt. 
(3) Eine gemäß Abs. 2 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits ge-
tilgt ist. Eine solche Verurteilung liegt jedoch vor, wenn sie durch ein ausländisches 
Gericht erfolgte und den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht. 
(4) Einer Verurteilung nach Abs. 2 Z 1 ist eine von einem Gericht veranlasste Unter-
bringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die 
Tat unter Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes be-
gangen wurde, der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad 
beruht. 
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 (5) Einer Betretung gemäß Abs. 2 Z 8 kommt die Mitteilung einer Abgabenbehörde 
nach Maßgabe der Bestimmungen des AVOG oder einer Geschäftsstelle des Ar-
beitsmarktservice über die Unzulässigkeit der Beschäftigung nach dem Ausländer-
beschäftigungsgesetz gleich, sofern der Fremde bei dieser Beschäftigung von einem 
Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes betreten worden ist. 
(6) § 66 gilt.“ 
 
 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die Frau Bun-
desministerin für Inneres nachstehende  
 
 

Anfrage: 
 

1. Wie viele Aufenthaltsverbote wurden 2010 erlassen? 
2. Wie viele Aufenthaltsverbote wurden 2010 gegen einen Fremden erlassen, 

weil sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet? 
3. Bei wie vielen Fremden im Jahr 2010 wurde auf Grund der bestimmten Tatsa-

che, dass sie von einem inländischen Gericht zu einer unbedingten Freiheits-
strafe von mehr als drei Monaten, zu einer teilbedingt nachgesehenen Frei-
heitsstrafe, zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten oder mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen 
Neigung beruhender strafbarer Handlungen rechtskräftig verurteilt worden 
sind und damit die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährde, ein Aufent-
haltsverbot erlassen?  

4. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z3 ausschlaggebend? 
5. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z4 ausschlaggebend? 
6. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z5 ausschlaggebend? 
7. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z6 ausschlaggebend? 
8. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z7 ausschlaggebend? 
9. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z8 ausschlaggebend? 
10. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z9 ausschlaggebend? 
11. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z10 ausschlaggebend? 
12. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z11 ausschlaggebend? 
13. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z12 ausschlaggebend? 
14. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z13 ausschlaggebend? 
15. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 war § 60 Absatz 2 Z14 ausschlaggebend? 
16. In wie vielen Fällen im Jahr 2010 konnte ein Aufenthaltsverbot nicht durchge-

setzt werden weil die Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des 
Art. 8 EMRK dies verhinderte? 

 

9037/J XXIV. GP - Anfrage  (elektr. übermittelte Version) 3 von 3

www.parlament.gv.at




